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Informationsschreiben: Obligatorium des SIM-Zertifikats ab dem 1. Januar 2027
— Ubergangsregelung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Inkrafttreten der Weiterentwicklung IV am 1. Januar 2022 wurde festgelegt, dass medizinische
Facharztinnen und Facharzte der Fachdisziplinen allgemeinen inneren Medizin, der Psychiatrie und
Psychotherapie, der Neurologie, der Rheumatologie, der Orthopadie und der orthopadischen Chirurgie
und der Traumatologie des Bewegungsapparates, welche medizinische Gutachten im Auftrag der Sozi-
alversicherungen erstellen mochten, Uber das Zertifikat des Vereins Versicherungsmedizin Schweiz
(Swiss Insurance Medicine, SIM) verfligen missen. Davon ausgenommen sind Chefarztinnen und
Chefarzte sowie leitende Arztinnen und Arzte in Universitatskliniken (Art. 7m Abs. 2 ATSV). Das Obli-
gatorium tritt nach Ablauf einer 5-jahrigen Ubergangsfrist am 1. Januar 2027 in Kraft.

1. Durchfiihrung von Gutachten ohne SIM-Zertifikat

Medizinische Facharztinnen und Facharzte einer der fiinf genannten Fachdisziplinen, die Gber kein
SIM-Zertifikat verfigen, konnen nur bis Ende Dezember 2026 Gutachten fir die Invalidenversicherung
erstellen.

Datum der Untersuchung der versicherten Person ausschlaggebend

Wenn die Untersuchung der versicherten Person vor dem 1. Januar 2027 stattfindet, ist ein SIM-Zertifi-
kat nicht erforderlich. Wenn die Untersuchung ab dem 1. Januar 2027 stattfindet, ist das SIM-Zertifikat
erforderlich. Sind mehrere Untersuchungen bei einem Sachverstandigen ohne SIM-Zertifikat geplant,
missen alle Untersuchungen im Laufe des Jahres 2026 durchgefiihrt werden.
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Die Arbeiten, die im Anschluss an die Untersuchung der versicherten Person durchgefuhrt werden
(Verfassen des (Teil)Gutachtens, Konsensbeurteilung, Unterzeichnung des Gutachtens), kdbnnen auch
im Jahr 2027 erfolgen.

Verschiebung des Untersuchungsdatums

Wenn die Untersuchung der versicherten Person urspriinglich im Laufe des Jahres 2026 vorgesehen
war, aber auf 2027 verschoben werden muss, kann der Sachverstandige ohne SIM-Zertifikat die Unter-
suchung nicht mehr durchfiihren.

Verlaufsgutachten

Das Datum der Untersuchung der versicherten Person ist auch fir Verlaufsgutachten ausschlagge-
bend, die direkt von einer IV-Stelle an einen Sachverstandigen, ein Sachverstandigen-Zweierteam
oder eine Gutachterstelle vergeben werden.

Facharztinnen und Facharzte die eine SIM-Ausbildung begonnen haben

Um Gutachten fur die IV zu erstellen, muss die SIM-Ausbildung vollstandig abgeschlossen sein. Fach-
arztinnen und Facharzte, die diese Anforderung noch nicht erfiillen, diirfen nur im Rahmen der SIM-
Ausbildung und unter direkter und persdnlicher Supervision Gutachten erstellen (Art. 7m Abs. 5 ATSV).

Die Nichteinhaltung dieser Regelungen fiihrt zur Unverwertbarkeit des Gutachtens; eine Vergiitung
durch die IV ist damit ausgeschlossen.

2. Zugang zu den notwendigen Informationen

Artikel 7m ATSV listet die Anforderungen auf, unter denen Facharztinnen und Fachéarzte ein Gutachten
fur die Sozialversicherungen erstellen kdnnen. Die meisten Informationen zu diesen Anforderungen
sind im Medizinalberuferegister (MedReg) zu finden, das den versicherten Personen bzw. ihren
Rechtsvertretern frei zuganglich ist. Informationen zum Erwerb des SIM-Zertifikats sind hingegen auf
der Website der SIM (www.swiss-insurance-medicine.ch > Zertifizierte Fachpersonen > Suche Fach-
personen SIM) zu finden. Derzeit sind auf dieser Seite jedoch nur einige der fiir die Invalidenversiche-
rung tatigen Facharztinnen und Facharzte aufgefihrt. Um unnétige Riickfragen seitens der 1V-Stellen
zu vermeiden und die Uberpriifbarkeit des SIM-Zertifikats fiir versicherte Personen sicherzustellen, bit-
ten wir bislang nicht auf der SIM-Liste gefiihrte Arztinnen und Arzte, eine Aufnahme zu beantragen.

Freundliche Grisse

Ralf Kocher, Firsprecher Michela Messi, lic. iur.
Leiter Bereich Verfahren und Rente Bereich Verfahren und Rente
Kopie:

- Geschaftsstelle IVSK
- Swiss Insurance Medicine (SIM)

2/2


http://www.swiss-insurance-medicine.ch/
https://www.swiss-insurance-medicine.ch/de/zertifizierte-fachpersonen
https://www.swiss-insurance-medicine.ch/de/zertifizierte-fachpersonen/suche-fachpersonen-sim
https://www.swiss-insurance-medicine.ch/de/zertifizierte-fachpersonen/suche-fachpersonen-sim

	Informationsschreiben: Obligatorium des SIM-Zertifikats ab dem 1. Januar 2027 – Übergangsregelung
	Datum der Untersuchung der versicherten Person ausschlaggebend
	Verschiebung des Untersuchungsdatums
	Verlaufsgutachten
	Fachärztinnen und Fachärzte die eine SIM-Ausbildung begonnen haben


